
 

 
März 2014 ð GEMEINDEBRIEF  

DER GEMEINDE OHRENBACH 

InformationenðHinweiseðTermine für den Bürger 
(Kein amtliches Verºffentlichungsorgan im Sinne der Bekanntmachungsvorschriften) 

Sie finden uns auch im Web: 

www.ohrenbach.de 

 
 
 

Parteiverkehr : 
Dienstag und Donnerstag, von 19.00 bis 20.30 Uhr  oder nach telefonischer Vereinbarung. 
Telefon: 0 98 65 / 8 10 Telefax: 0 98 65 / 8 12  
Handy: 0160 97 89 69 08 E-Mail: info@ohrenbach.de 

Bankverbindungen : 
VR-Bank Rothenburg o. d. Tauber Konto-Nr.:  73 12 199 (BLZ 760 696 01) 
Stadtï und Kreissparkasse   Konto-Nr.:     289 124 (BLZ 765 518 60) 
Rothenburg o. d. Tauber 

Haus-Nr. 14 

91620 Ohrenbach 

GEMEINDE OHRENBACH 

ĂDorfgemeinschaft Oberscheckenbachñ 
 

Der nächste Stammtisch findet am 
Donnerstag, den 20. März 2014, ab 19.30 Uhr statt. 

Herzliche Einladung an alle! 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

 

der Gemeinderat hat in der öffentlichen Sitzung am 25. Februar den Haushaltsplan und die Haushalts-

satzung f¿r das Jahr 2014 verabschiedet. Gesamtvolumen: 1,4 Mio. ú. Dank einer verantwortungsbe-

wussten und stets dem Gemeinwohl dienenden Arbeit im Gemeinderat ist die Gemeinde Ohrenbach 

für die Zukunft gut aufgestellt. Die Gemeinde ist seit sechs Jahren schuldenfrei und hat eine Rücklage 

geschaffen, die für den neu gewählten Bürgermeister und dem neu gewählten Gemeinderat beste Vor-

aussetzungen für einen guten Start in die neue Amtsperiode von 2014 bis 2020 bietet. 

In den letzten Wochen konnten zwei Bauplätze in Ohrenbach verkauft werden. Ein Haus wird in 

Oberscheckenbach gebaut. Dies zeigt, dass die Gemeinde vorausschauend gehandelt hat, in dem sie 

Bauplätze ausgewiesen hat, ohne dabei die Ortskerne zu vernachlässigen. 

Alles Weitere werde ich Ihnen wie seit 24 Jahren in fünf Bürgerversammlungen darstellen. Ich habe 

diese nach der Wahl anberaumt, nicht weil wir unsere Arbeit auch die vom letzten Jahr nicht sehen 

lassen können, sondern um jeglicher Spekulation einer Wahlwerbung aus dem Weg zu gehen. 

Sie, der Wähler, hat am 16. März die Gelegenheit dem Menschen oder den Kandidaten/innen Ihre 

Stimme zu geben, der/die, wie Sie meinen, die Geschicke der Gemeinde Ohrenbach auch in Zukunft 

am besten mitgestalten und verwalten kann. 

Gehen Sie deshalb zur Wahl und machen Sie von Ihrem Wahlrecht Gebrauch. Das Wahllokal ist wie 

immer im Gemeindehaus in Ohrenbach und ist von 8.00 bis 18.00 Uhr geöffnet. Briefwahl bitte über 

die Gemeinde oder VG beantragen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

 

Robert Karr 

1. B¿rgermeister 
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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

liebe Wählerinnen und Wähler, 

 

ich darf Sie alle nochmals an die Wahlen am 16. März erinnern. Wie im letzten Gemeindeblatt 

angekündigt, haben wir auf den nächsten Seiten die Stimmzettel für die Wahl zum Bürger-

meister und zur Wahl des Gemeinderates abgedruckt. Somit haben Sie Gelegenheit, diese zu 

Hause in Ruhe anzuschauen. 

Den Stimmzettel zur Kreistagswahl konnten wir auf Grund der Größe nicht abdrucken. Er 

hängt aber in der Anschlagtafel am Gemeindehaus in Ohrenbach. Auch im Eingang zum Wahl-

lokal werden an der Wahl die Muster-Stimmzettel ausgehängt. 

 

BITTE BEACHTEN SIE FOLGENDES: 

 

Bei der Wahl zum 1. Bürgermeister haben Sie zwei Kandidaten zur Auswahl. Hier dürfen 

Sie nur eine Stimme vergeben. 

 

Bei der Wahl zum Gemeinderat haben Sie 15 Kandidaten/innen zur Auswahl. Sie können 

bis zu 16 Stimmen vergeben. Es kºnnen auch andere wªhlbare Personen als die aufgef¿hrten 

durch handschriftliche Eintragung in die freien Zeilen gewählt werden. Wichtig ist, dass jede 

Person nur eine Stimme erhalten darf. Es müssen auch nicht alle 16 Stimmen vergeben 

werden. 

Also, nicht mehr als 16 Stimmen und jedem/jeder Bewerber/in nur eine Stimme. 

 
Kreistagswahl: 

 

Zur Kreistagswahl treten insgesamt 6 Parteien mit jeweils 70 Kandidaten an. Hier können Sie 

bis zu 70 Stimmen vergeben. Wenn Sie mehr als 70 Stimmen vergeben, ist der Stimmzettel 

ungültig. 

Wichtig ist, dass Sie hier den einzelnen Bewerbern bis zu drei Stimmen geben können. Also, 

vor den Namen dann eine Ă3ñ. 

Ihre Stimmen können Sie quer über alle Parteien hinweg vergeben. Wenn Sie oben bei einer 

Partei ein Kreuz machen, bekommt jeder Bewerber dieser Partei eine Stimme. Vergeben Sie 

aber einzelnen Personen drei Stimmen, so werden die auf 70 fehlenden an die Partei in der 

Reihenfolge der Kandidaten vergeben, die Sie angekreuzt haben. Somit geht keine Stimme 

verloren. 

Also, nicht mehr als 70 Stimmen vergeben. 

 

Bitte gehen Sie zur Wahl und machen Sie von Ihrem Wahlrecht Gebrauch. Briefwahl mit 

der Wahlbenachrichtigungskarte beantragen bei der Gemeinde oder in der VG. 

 

 
 

 

 

Gez. Robert Karr 

Gemeindewahlleiter 
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